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R e c h t

Besser früh einbeziehen 
         als später streiten

Denkmalschutz als Verhinderungs-
grund von Solaranlagen ist kein Selbst-
läufer. Gerichte fordern eine Abwägung 
der Fakten. 

M
anchem Solaranlagenbesitzer 
stockte schon der Atem, als er 
Post von der örtlichen Denkmal-

schutzbehörde öffnete. Per Bescheid wird 
er aufgefordert, seine photovoltaische oder 
solarthermische Anlage alsbald wieder von 
seinem Hausdach zu entfernen, weil sie das 
Erscheinungsbild eines Baudenkmals be-
einträchtigen würde. Durch den vorzeitigen 
Abbau wird eine Solaranlage regelmäßig 
zum Minusgeschäft. Der Betrieb der Anlage 
ist auf mindestens 20 Jahre ausgelegt. Eine 
Deinstallation nach wenigen Monaten reißt 
ein dickes Loch in die Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung. Noch dazu verlangt die Behörde 
häufig ein Bußgeld vom Anlagenbetreiber.

In vielen Fällen kann dem Solaranlagen-
betreiber geholfen werden. Wer Probleme 
bekommt, weil er gegen das Denkmal-
schutzgesetz oder eine lokale Satzung ver-
stößt, muss nicht unbedingt klein beigeben. 
Denkmalschutzgesetze sind Länderangele-
genheit, sodass die Regelungen von Bundes-
land zu Bundesland etwas anders aussehen. 
Geschützt werden Baudenkmäler, die in der 
Regel in eine Denkmalliste aufgenommen 
werden. Ein Baudenkmal kann aus einem 
oder mehreren Gebäuden (oder anderen An-
lagen) bestehen, die aus wissenschaftlichen, 
künstlerischen, geschichtlichen oder volks-
kundlichen Gründen geschützt werden. Oft 
wird zu Unrecht davon ausgegangen, dass 
nur Vorhaben am Baudenkmal selbst vom 
Denkmalschutz betroffen sind. Auch Vorha-
ben in der Umgebung von Baudenkmälern, 

zum Beispiel eine Solardachanlage in der 
Nähe einer geschützten Stadtmauer, kön-
nen Belange des Denkmalschutzes verlet-
zen. Wird ein Baudenkmal verändert oder 
wirkt sich eine Maßnahme in der Umgebung 
auf das Erscheinungsbild des Baudenkmals 
aus, ist vor Beginn der Installation eine 
Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde einzu-
holen. Soweit nach der Landesbauordnung 
des zuständigen Bundeslandes eine Bauge-
nehmigung erforderlich ist, wird der Denk-
malschutz im Rahmen dieses Verfahrens be-
rücksichtigt. 

Einen ähnlichen Zweck wie Denkmal-
schutzgesetze verfolgen lokale Erhaltungs-
satzungen gemäß § 172 Baugesetzbuch 
(BauGB), die ebenfalls einer Solaranlage 
entgegenstehen können. In Erhaltungssat-
zungen bezeichnen Gemeinden Gebiete wie 
beispielsweise eine Altstadt, in denen die Än-
derung baulicher Anlagen der Genehmigung 
bedarf. Die Genehmigung kann nur versagt 
werden, wenn die Anlage das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt 
oder sonst von städtebaulicher Bedeutung 
ist. Zudem setzt ein negativer Bescheid vor-
aus, dass ein Bauvorhaben wie die Installati-
on von Solarmodulen die städtebauliche Ge-
stalt des Gebiets beeinträchtigt.

Die Pflicht zur Abwägung

Nicht immer hat eine Behörde Recht, wenn 
sie sich auf den Erhalt des Ortsbildes oder 
eines Denkmals beruft und gegen einen So-
laranlagenbetreiber vorgeht. Zwischen den 
Belangen des Anlagenbetreibers und dem 
Interesse am Erscheinungsbild eines Denk-
mals oder einer Altstadt ist eine Abwägung 
vorzunehmen. In mehreren Entscheidungen 
der vergangenen Jahre haben Gerichte den 

Solaranlagenbetreibern Recht gegeben und 
die Behörden in die Schranken gewiesen.
So hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg in einem Urteil vom 27. Juni 
2005 (Aktenzeichen: 1 S 1674/04) darauf 
hingewiesen, dass es darauf ankomme, aus 
welchen Gründen ein Gebäude als Denkmal 
geschützt werde. Gehe es nur um die hei-
matgeschichtliche Bedeutung, so wiege die 
Beeinträchtigung durch eine Solaranlage 
weniger schwer. Das Verwaltungsgericht 
München ist in einer Entscheidung vom 14. 
Juli 2005 (M 11 K 04.4504) der Argumenta-
tion eines Solaranlagenbetreibers gefolgt, 
dass seine Solaranlage nur von wenigen 
Punkten des öffentlichen Straßenraums 
aus sichtbar sei und sich in Form und Farbe 
an die Dachlandschaft anpasse. Zudem sei 
zu berücksichtigen, dass die Bebauung in 
der Umgebung der Solaranlage ohnehin 
sehr uneinheitlich sei. Das Verwaltungsge-
richt Göttingen hat zu Gunsten einer Solar-
anlage berücksichtigt, dass die Solaranlage 
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nicht nur den Eigentümerinteressen, son-
dern auch dem Umweltschutz diene und 
die Denkmalsubstanz nicht zerstöre (Urteil 
vom 23. März 2007, 2 A 50/05). In einem 
Urteil vom 25. April 2006 (2 A 180/05) hat 
das Verwaltungsgericht Braunschweig dar-
auf hingewiesen, dass eine flache Solaran-
lage das Erscheinungsbild eines Denkmals 
weniger beeinträchtige als zum Beispiel 
eine Satellitenschüssel. Zudem spreche für 
die Rechtmäßigkeit der Solaranlage in dem 

entschiedenen Fall, dass sie nur etwa ein 
Viertel der Dachfläche einnehme.

Diese aus Sicht von Anlagenbetreibern 
positiven Entscheidungen dürfen jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in 
manchen Fällen zum zwangsweisen Abbau 
einer Solaranlage kommt. Priorität sollte es 
deswegen haben, Konflikte mit Bau- oder 
Denkmalschutzbehörden vor der Installati-
on einer Photovoltaikanlage zu klären. Im 
Zweifel ist zu empfehlen, Einblick in Denk-

mallisten, Bebauungspläne und ggf. eine 
Erhaltungssatzung zu nehmen sowie den 
Kontakt zu den Behörden zu suchen. Bei 
Erörterungen mit den lokalen Behörden 
kann es nicht schaden, die Argumentation 
für die Solaranlage mit Erwägungen aus der 
Rechtsprechung zu stützen. Nicht selten 
können Konflikte bereits im Planungsstadi-
um durch eine Anpassung der Solaranlage 
in Form, Farbe oder Lage aus der Welt ge-
schaffen werden. � Thomas Binder

Bisher legten Bayerns Regionale Pla-
nungsverbände (RPV) in Abstimmung 
mit den Gemeinden „Vorbehalts- und 
Vorrangflächen für Windenergienut-
zung“ fest, wonach außerhalb dieser 
Gebiete keine Windräder gebaut wer-
den dürfen. Doch das vom VGH am 14. 
August verkündete Urteil (BV 07.2226) 
stellt diese Praxis in Frage. 

Das Verfahren drehte sich um ein Wind-
kraftwerk in Oberfranken: Dem verweigerte 
das Landratsamt Bayreuth vor vier Jahren 
„im Namen des Freistaats Bayern“ einen 
Bauvorbescheid. Der Grund: Die Windkraft-
anlage (WKA) sollte außerhalb einer Vor-
rangfläche gebaut werden. Doch bei der 
Windflächen-Ausweisung seien die Belange 
der WKA-Betreiber nicht berücksichtigt 
worden: So geht das nicht, schreibt der 
VGH den Oberfranken nun ins Stammbuch. 
Den Richtern gefiel wohl nicht, dass die 
Landräte der Landkreise Bayreuth und 

Forchheim öffentlich und zusätzlich den 
Landstrich „Fränkische Schweiz“ zur wind-
kraftfreien Zone erklärt hatten. Es sei nicht 
Aufgabe von Gemeinden und Planungsver-
bänden, zu bewerten, ob ein Standorte für 
WKA geeignet ist oder nicht, urteilte das 
Gericht. Denn eigentlich dürften Windräder 
nach dem bundesdeutschen Baugesetz-
buch fast überall gebaut werden. Hiernach 
seien WKA „im Außenbereich“, wo keine 
Bebauungspläne gelten, „als privilegierte 
Bauvorhaben zu behandeln“. „Das Gesetz 
räumt jedoch neben der Landesplanungs-
behörde den Gemeinden einen umfassen-
den Planungsvorbehalt ein, sodass sie 
durch eine Flächennutzungsplanung die 
Aufstellung von WKA planungsrechtlich re-
geln, das heißt in Teilbereichen zulassen, 
aber auch verhindern können“, informiert 
zum Beispiel die Schleswig-Holsteinische 
Landesregierung ihre Behörden.

Bisher jedoch legten die bayerischen 
RPV diese bundesdeutsche Privilegierungs-
regel eher restriktiv aus: Gemeinden konn-

ten in Flächennutzungsplänen festlegen, wo 
sie Windräder zulassen wollen, und wo 
nicht. Das wurde dann in die Regionalpläne 
(RP) übertragen. Oft ohne große Rücksicht 
auf WKA-Betreiber, nicht nur in Oberfran-
ken. 

Aber genau diese Praxis stellt das Urteil 
des VGH jetzt in Frage. „Vielmehr wird auch 
der für ästhetische Eindrücke offene Be-
trachter die Aufstellung von Windkraftanla-
gen, selbst wenn sie Waldstriche überragen, 
als dem technischen Fortschritt geschuldet 
nicht (mehr) grundsätzlich als belastend 
empfinden“, steht beispielsweise im Urteil.  

Unter dem VGH-Urteil steht: „Rechtsmit-
tel sind nicht zugelassen.“ Doch wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung hat das Land 
Bayern Beschwerde beim Bundesverwal-
tungsgericht „wegen Nichtzulassung von 
Rechtsmitteln“ eingelegt; Ausgang offen.

Heinz Wraneschitz

Weitere Informationen:
www.landesanwaltschaft.bayern.de/
documents/07a02226b.pdf
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